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SVW: Eingabe
betreffend die Erhöhung
der Einkommensgrenzen
im sozialen Wohnungsbau

Herrn Bundesrat
Ernst Brugger
Vorsteher des Eidgenössischen
Volkswirtschaftsdepartementes
3003 Bern

Zürich, den 28. Juni 1972

Betrifft: Einkommenslimite im sozialen
Wohnungsbau

Sehr geehrter Herr Bundesrat,
Wir beehren uns, in bezug auf die

Einkommensgrenzen im sozialen
Wohnungsbau folgendes Anliegen zu
unterbreiten:

/. Schwierigkeiten mit den heute
geltenden Einkommenslimiten.

Die Erfahrungen vieler unserer Ge¬

nossenschaften zeigen, dass die
Schwierigkeiten in bezug auf die Anwendung
der geltenden Einkommenslimiten auch
bei einer Toleranz von 20% zunehmen.
Dies ist insbesondere in den Grossstädten

und Agglomerationen der Fall. Der
Grund für diese Tatsache ist in erster
Linie bei den hohen Bau- und Bodenpreisen

zu suchen, die das Bauen von
preiswerten Wohnungen ausserordentlich
erschweren.

Wohl wurde die Limite von
Fr. 16 000.- auf Fr. 20 000.- plus Fr. 1500.-
pro Kind erhöht, wozu noch die Toleranz

von 20% kommt. Aber trotzdem
kommt es immer mehr zu Härtefällen
und zu grossen Schwierigkeiten, da es
für Familien, die subventionierte
Wohnungen verlassen müssen, nicht leicht ist,
eine einigermassen ihrem Einkommen
angepasste Wohnung zu finden.

2. Eingabe für eine Erhöhung der
Einkommenslimiten.

Wir möchten Ihnen hiermit das
Gesuch unterbreiten, die Einkommensgrenze

neu auf Fr.24000-, plus Fr.
2000- pro Kind festzusetzen, mit der
bisherigen Toleranz von 20%. Dabei
sollte vor allem in Ballungsgebieten mit
hohen Löhnen und entsprechenden Mieten

eine Sonderregelung getroffen werden.

3. Eine sofortige Revision würde den
genossenschaftlichen Wohnungsbau
erleichtern.

Selbstverständlich würde sich diese
Revision nur auf den sozialen
Wohnungsbau beziehen, an dessen Förderung

Bund, Kanton und Gemeinden
beteiligt sind.

Unsere Baugenossenschaften sind
durchaus gewillt, nach Möglichkeit ein
Mehreres zu tun in bezug auf den Bau
von preiswerten Wohnungen. Es dürfte
dies auch Ihren Intentionen zur Förderung

des Wohnungsbaues entsprechen.
Daher bitten wir Sie, im laufenden Jahr
eine Anpassung der Einkommenslimiten
in Kraft zu setzen und diese jetzt schon
auf die ganze laufende Aktion auszudehnen.

Wir sind gerne bereit, unsere Eingabe
im näheren zu begründen und bitten Sie,
uns dazu Gelegenheit zu geben.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr
Bundesrat, mit unserem Dank für die
wohlwollende Prüfung unserer Eingabe
den Ausdruck unserer

vorzüglichen Hochachtung

Schweizerischer Verband
für Wohnungswesen

Der Präsident:
A. Maurer

Der Zentralsekretär:
K. Zürcher

Aus dem Zentralvorstand
SVW

An seiner letzten Sitzung in Bern
befasste sich der Zentralvorstand unter
dem Präsidium von A. Maurer, Stadtrat,
Zürich, mit einigen wichtigen Verbandsund

Wohnbauproblemen.
Ehrende Worte des Gedenkens

sprach der Vorsitzende zum Hinschied
des langjährigen Vorstandsmitgliedes G.
Balsiger, Wettingen, welcher ganz
unerwartet abberufen worden ist. Mit
seinem Hinschied verlieren wir nicht nur
einen geschätzten Freund und Mitarbeiter,

sondern auch einen aktiven Förderer
des genossenschaftlichen Wohnungsbaus.

An Stelle des Verstorbenen nahm der
Präsident der Sektion AG, W. Betsch-

mann, Windisch, an der Sitzung teil.
Die Bestätigung seiner Wahl als
Mitglied des Zentralvorstandes kann aber
erst an der Delegiertenversammlung
1973 erfolgen. Als weiterer Gast folgte
alt Nationalrat Gallus Berger den
Verhandlungen. Dieser präsidierte die vom
Zentralvorstand eingesetzte Kommission,

welche die Gründung der LOGIS
SUISSE SA vorbereitete. Diese Kom¬

mission wurde in der Folge auch mit der
Vernehmlassung des Entwurfes für ein
Bundesgesetz zur Förderung des
Wohnungsbaus und des Erwerbs von
Wohnungs- und Hauseigentum beauftragt.

Dank der tatkräftigen finanziellen
Unterstützung durch eine grosse Zahl von

Mitgliedgenossenschaften - die dem
Solidaritätsfonds auch dieses Jahr wieder
mit erheblichen Beiträgen unterstützten
- konnte der Zentralvorstand folgende
Darlehen an projektierte
genossenschaftliche Wohnbauvorhaben bewilligen:

«Genossenschaft für gesundes Wohnen» St. Gallen Fr. 80 000.-

Wohnungszahl 4 2V2-Zimmer-Wohnungen (Betagtenwohnungen)
16 3V2-Zimmer-Wohnungen
12 4V2-Zimmer-Wohnungen
8 5'/2-Zimmer-Wohnungen

Bau- und Wohngenossenschaft «Hertenstein», Obersiggenthal Fr. 60000.-
Wohnungszahl 3 4V2-Zimmer-Wohnungen

3 5V2-Zimmer-Wohnungen
2 3V2-Zimmer-Wohnungen
2 2-Zimmer-Wohnungen (Betagtenwohnungen)
2 1-Zimmer-Wohnungen (Betagtenwohnungen)

Baugenossenschaft «Sälihof» Ölten Fr. 80000.-
Wohnungszahl 5 4%-Zimmer-Wohnungen

20 2-Zimmer-Wohnungen (Betagtenwohnungen)
20 1-Zimmer-Wohnungen (Betagtenwohnungen)

Wohnbaugenossenschaft «Stierenberg» Menziken Fr. 50000.-
Wohnungszahl 3 5V2-Zimmer-Wohnungen

3 41/2-Zimmer-Wohnungen
3 3V2-Zimmer-Wohnungen
3 2-Zimmer-Wohnungen (Betagtenwohnungen)
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